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OLG Schleswig EWiR § 135 InsO 5/13, 689 (d/'lvoine) 

Leitsätze des Verfassers: 

I. Zur Einordnung einer aus einem Verkehrsgeschäft resultierenden Gesell
schafterforderung als darlehensgleich ist allein entscheidend, ob die fragliche
Forderung auf Grund einer vom Verkehrsüblichen abweichenden Fälligkeits
abrede oder Stundung Darlehenscharakter hat.

2. Bei der Abgrenzung zwischen einem verkehrsüblichen Umsatzgeschäft und
einem Darlehen bzw. darlehensgleichen Geschäft, ist auf die von der Recht
sprechung entwickelten Grundsätze zur Unmittelbarkeit von Leistung und
Gegenleistung beim Bargeschäft gemäß§ 142 lnsO abzustellen.

OLG Schleswig, Hinweisbeschl. v. 29.5.2013 - 9 U 15/13 (LG Lübeck), ZIP 2013, 1485 
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I. Der Beklagte war Geschäftsführer und später Liquidator einer letztlich insolven
ten Gesellschaft. Der Kläger verlangt als Insolvenzverwalter Rückzahlung angefoch
tener Zahlungen der Gesellschaft an den Beklagten. Letzterer hatte Vergütungs
ansprüche für seine Tätigkeit als Liquidator zum Teil 43 Tage, zum Teil bis zu drei
Monate nach Erbringung seiner Leistungen (Fälligkeit der Forderungen) abgerech
net, ohne dass weitere Regelungen getroffen worden wären. Die Gesellschaft zahlte
die Vergütungsansprüche in einem Fall 35 Tage und in einem anderen Fall 6 Tage
nach Eingang der Rechnung. Alle Zahlungen erfolgten in einem Zeitraum von
weniger als zwei Monaten vor der Insolvenzantragstellung. LG und OLG gaben
dem klagenden Insolvenzverwalter Recht. Das LG verurteilte den Beklagten zur
Rückzahlung der vorerwähnten Zahlungen. Die hiergegen seitens des Beklagten
eingelegte Berufung wies das OLG zurück.

2. Das LG hat den Rückzahlungsanspruch auf§ 135 Abs. 1 Nr. 2, § 143 Abs. 1 InsO
gegründet und darauf verwiesen, dass die Forderungen aus der Tätigkeit als Liqui
dator durch den Zeitablauf wirtschaftlich Darlehen entsprochen hätten. Das OLG
wertet die verzögert abgerechnete Vergütung ebenfalls als Darlehen i. S. d. § 39
Abs. 1 Nr. 5 InsO. Für die Q!ialifizierung einer aus einem Verkehrsgeschäft her
rührenden Gesellschafterforderung als darlehensgleich komme es allein darauf an,
ob die Forderung auf grund einer vom Verkehrsüblichen abweichenden Fälligkeits
abrede oder Stundung Darlehenscharakter hat. Dem OLG erscheint es sachgerecht,
für die Abgrenzung zwischen einem verkehrsüblichen Umsatzgeschäft und einem
Kreditgeschäft die Grundsätze heranzuziehen, die in der Rechtsprechung zur Un
mittelbarkeit von Leistung und Gegenleistung beim Bargeschäft nach§ 142 InsO
entwickelt wurden (GrafSchlicker/Neef?ner, InsO, 3. Aufl. 2012, § 39 Rz. 42). Danach
sei bei dienstvertraglichen Leistungen aus länger währenden Vertragsbeziehungen
ein Bargeschäft jedenfalls dann zu verneinen, wenn zwischen dem Beginn der Tä-
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